
BEITRAGE

Der Vatikanstaat hat im internationalen e

Pıo Ciprofti die Stellung, die jedem Staat zukommt,? welst aber
bedeutsame Sondereigenschaften : auf, VO:  w denen
sich einige mehr oder weniger tiefauf seine Rechts-Funktion, Stellung tellung auswirken.

Erstens 1st der Vatikanstaat «nıicht dazu geschaf-und Bedeutung fen worden, ein geordnetes Zusammenleben
des Heiligen Stuhls 1im Vvon Menschen in einem bestimmten Territorium

ermöglichen, sondern dem Hl. Stuhl die NOTL-internationalen Recht wendige Freiheit un Unabhängigkeit ZUT geistigen
Regierung der Diözese Rom un! der katholischen
NC in jedem 'Teil der Welt sichern und

Der Ausdruck «Hl. Stuhl» hat 7wel1 verschiedene ein sichtbares Zeichen dieser Freiheit un! nab-
Bedeutungen: 1im Sinn versteht Manl dar- hängigkeit se1n ».4 Weil der Vatikanstaat Mit-
un das Amt des Papstes; im weltern Sinn VCLI- tel 7U WeCcC ist un deshalb einen esondern
steht 11a darunter 7zudem den SaNzen Komplex der Zusammenhang mMI1t dem Hl. Stuhl erfordert, ist
Kongregationen, Gerichte, Ämter, Kommissionen se1in Oberhaupt notwendigerweise die gleiche Per-
uSW-., e die der a die Leitung der Kirche SON, die das sichtbare aup der katholischen Kr
ausuüubt (vgl Call. des Codex 1ur1s cCanon1C1). che ist un!ı den Stuhl verkörpert: der aps DIe-

Faßt Man den Begriff 1im CN Sinn, können SCI besondere Zusammenhang wird VO einigen
WI1r.Wenn die katholische Kırche eine SOCLELAS Fachgelehrten mit der realen Union zweler Staaten
perfecta‘ ist, kann der Hl. Stuhl als ihr oberstes verglichen, während andere S1e mit einer personalen
rgan beanspruchen, als SOUVerAane Institution Union vergleichen (Begrifte, die VO  = der TEber
gelten (wıir enhier nicht näher erklären, wel- das internationale Recht erarbeitet worden SIN
che Stellung in der HC der apsun! welche das w1e dies VOINN einigen Autoren auch VO:  } der Be7”1e-
ökumenische Konzıl einnimmt). In der Rechtsord- hung 7wischen der katholischen fC und dem
NUuNS der RO (im kanonischen Recht) diell Kirchenstaat behauptet worden WAar. Es wurden
nıcht der Hauptaspekt der NC ist, aber doch ein auch och andere Bezeichnungen für diesen beson-
notwendiges Instrument für das gesellschaftliche dern Zusammenhang vorgeschlagen. In irklich-
en derCdarstellt wıird der HI Stuhl 1im keit handelt sich WAL eine organische Union  °  5

Sinn als eine Juridische Person gÖöttlichen diese 1st aber VÖO den verschiedenen Arten ofganıi-
Rechts verstanden (vgl ehn LTO! des Codex iuris scher Staatenunion, die dem internationalen ecCc
CanONIC1) bekannt sind, verschieden.5

och dies gilt für das Kirchenrecht un wird VO:  a Der besonderen Natur dieses Staates ENISPE-
den Theologen un: Kanontisten se1it Jahrhunderten en! auch WE sich dies Juridisc. nicht mit
gelehrt.? Notwendigkeit daraus ero1bt bezeichnet sich die-

Hier jedoch wollen WIr prüfen, welche Stellung SCT als neutralen Staat Ar 20, Absatz des Ja-
der Hl theoretisch un! praktisch 1n der inter- teranvertrags). Wenn auch diese Bezeichnung oder
nationalen Rechtsordnung einnımMmMt. vielmehr dieser internationale Status 1m erwähnten

Bevor wI1r aber dem Problem 1im internationalen AT 2 TeUT: VO: Italien ausdrücklic anerkannt
ecnachgehen, mussen WI1r einen weltern Aspekt wWird, wird seine Neutralität wenigstens mplizit
des HI Stuhls besehen, den 111411 sich unbedingt VOTL VO en andern Staaten anerkannt, w1e uch en
Augen halten muß, sofern 111411 verstehen will, auf Staaten, Ja allen Gliedern der internationalen (Ge-
welche Weisen das Problem der Stellung des HI1 meinschaft gegenüber die, wWeENnN auch bloß 1im ISa-

1im internationalen CC gestellt werden teranvertrag enthaltene Erklärung des HIl. Stuhls
kann. oilt, sich AUus den Auseinandersetzungen Ge-

Dieser welitere Aspekt 1st die Qualifikation, die bietsansprüche 7zwischen einzelnen Staaten heraus-
dem Stuhl deshalb zukommt, we1l der aps das halten wollen AA Absatz des ILateran-
sichtbare Oberhaupt nicht 1Ur der katholischen vertrags) eine Erklärung, welche die Neutralistie-
irche, sondern seit 1020 auch des Vatıiıkanstaates rung des Vat1ikanstaates Z olge hat.©
ist, Ww1e ja auch durch viele Jahrhunderte hin- Das Territorium des Vatikanstaates 1st 1mM

Verzeichnis der besonders schützenswerten Kul-durch aup ines andern Staates, des rchen-
Taates oder des « Patrimonium Petr1» WAr. turguter, das entsprechend Art des VO  ; der A1lA
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14. Mal 1054 unterzeichneten Abkommens VO:  5 Nun aber leugneten 1n dieser Periode einige
der UNESCO geführt wird, unter die Monumen- Autoren, daß der Hl. Stuhl 1m internationalen
talzentren aufgenommen (die Kintragung geschah ecoch als eine SOUverane KöÖörperschaft be-

18. Januar 1960).7 trachten se1 oder daß die katholische Kirche och
Endlich <1bt Schriftsteller, ach deren eine eigene internationale Rechtspersönlichkeit be-

fassung eine mehr oder weniger vollständige ber- s1itze. AÄAndere dagegen tiraten fÜür die gegenteilige
einstimmung 7zwıischen dem Vatiıkanstaat (der dem- ese ein (und einzelne VO ihnen behaupteten,
ach kein echter Staat wäre) un den Sitzen der daß dies uch dem ausdrücklichen en des 1ta-
internationalen Organisationen besteht der Vat{i- lienischen Staates entspreche). S1e stützten sich da-
kanstaat atte somıit für den Hl. Stuhl dieselbe be1 hauptsächlich auf drei Argumente:
Funktion w1e der betreffende Sitz für 1ne inter- a) Aufdas OgenNanNnNTEec aktiver un passı-
nationale Urganisation. behauptete VCTI Legation, aufdas(diplomatischeVer-
man o  > bestehe eine 4rallele 7wischen der treter entsenden un! empfangen, das uch
Stellung des Vatikanstaates gegenüber Italıen un:! während dieser Periode VO  a vielen Staaten —
der des Sitzes der Vereinten Nationen gegenüber erkannt wurde, selbst VO  ; Italien (Art des Gas
den Vereinigten Staaten Amerikas. Von jeder rantiegesetzes), das doch mit dem HIl. Stuhl keine
dern rwägung abgesehen, besteht jedoch unleug- diplomatischen eziehungen unterhielt.12 Das be-
bar ein wesentlicher Unterschied wenigstens 1NSO- sondere Präzedenzrecht, das viele Staaten dem
tfern, als Italien keine Souveränität 1m Vatikanstaat päpstlichen Nuntius zuerkannten, der als an
besitzt. des Diplomatischen Orps betrachtet wurde, wIies

ach diesen Hinweisen auf den tu.un den übrigens schon VOL 1570 (wie heute, ach 10209,
Vatikanstaat wollen WIr 11U:  - sehen, welche ellung och der Fall ist) darauf hin, daß der E Stuhl:
der HI Stuhl im internationalen ee einnimmt. selbst WE eine territoriale Souveränität hat, in

Softfern Nan das Problem der Souveränit5öt des den diplomatischen Beziehungen auch un! VOL
auf dem internationalen Feld allgemein em in seiner Stellung als oberstes rgan der ka-

Lormuliert, ist aufgrun der Souveränıität des tholischen KC. auftritt, da der Kirchenstaat (wie
Papstes ber den Vatikanstaat (territorlale Sou- jetzt der Vatikanstaat) keine oroße politische Be-
veränität) die Ösung relativ leicht. [a der deutung hatte, daß dieses Privileg gerechtfertigt

die Amtsstelle des Papstes un: SOmıt die SCWESCH ware.
Institution ist, der die Souveränität des Vatıkan- Auf die internationale Praxis, die Konkordate
tTaates innewohnt, hat 7weifellos nıcht 11Ur in der 7wischen dem HIl. Stuhl und den verschiedenen
kanonischen Rechtsordnung un! 1n der des Vati- Staaten als internationale Abkommen er als Ab-
kanstaates, sondern auch im internationalen ec kommen aufgrun eines speziellen intersouveränen
als SOUVverAän gelten. Rechts, das Z internationalen ec ”Arallele

Damit ist jedoch dieses Problem nicht rschöp- steht) betrachten.13 KEinige dieser Konkordate
fend studiert. Wır mussen och sehen, velche Stel- sind auch VO Sekretarliat des Völkerbundes VCI-

lung der HI Stu  >N 1m internationalen eC. abge- zeichnet unı veröfientlicht worden.14 Um aber die
sehen VO  - seiner territorialen Souveränität, e1n- Konkordate als Abkommen internationalen Rechts
Nnimmt, abgesehen VÖO:  a der Tatsache, daß der betrachten, muß Man selbstverständlich O14a Uus-

Papst der Souverän des Vatikanstaates ist; welche SELTZCN, daß die beiden Vertragsparteien internatlo-
Stellung ihm also zukommt, allein insofern als ale Rechtspersönlichkeiten s1nd.
die höchste Institution der katholischen Kıirche C) Auf die unktionen eines Schiedsrichters und
und einer primären, nicht staatliıchen Rechtsord- Vermittlers 7wischen andern Staaten, die VO

nung verkörpert.? Stuhl wiederholt ausgeübt wurden auf Ersuchen
Von dieser Neite her wurde das Problem selbst- der daran interessierten Staaten oder auf alle Fälle

verstän.  ch 1e] diskutiert in der elit 7wischen ohne daß solche Interventlionen der Einwand
1570 und 19029, als der Stuhl wenigstens LAat- rhoben wurde, der Hl Stuhl besitze keine err1to-
sächlich, aber ach vielen Kennern des internat10- riale Souveränität.15
nalen Rechts auch FeC der territorlalen Man könnte ZU. Bewels auch och die Staats-
SOuveränität beraubt war. obwohl einzelne Auto- besuche anführen, die uch nichtkatholische Staats-
Ien behaupteten, der Stuhl übe, de IUFE oder de oberhäupter, selbst während der Periode 7w1ischen
Jacto, weıterhin die Souveränität ber den Vatıikan- 18570 und 1929, dem a  S als einem Souverän ab-
palast us. gestatteL haben.1®

55 /



BEITRAGE

Das Problem wird aber auch ach der chanung Hezurückgeht Die katholische Kirche unı der
des Vatikanstaates noch theoretisch erortert, un Vatikanstaat können 7wel verschiedene K Örper-
der Lateranvertrag selbst <1bt dazu den Anstoß schaften un:! We1 internationale Rechtspersönlich-
Dieser ist 7weifellos ein internationaler Vertrag keiten se1n, nicht aber aßt sich der Hl. Stuhl als
(und wird SOZUSaSCIHl einhellig als olcher betrach- e1ine doppelte Körperschaft auffassen, JC nachdem
tet) un!: wurde VO HI Stuhl in seiner Kigenscha die katholische Kirche oder den Vatiıkanstaat

vertritt.als oberstes rgan der katholischen C und
nicht als oberstes rgan des Vatikanstaates abge- Aufgrund dieses doppelten Rechtstitels un: die-
schlossen. Außerdem wird darın gesagt SCT DoppeHkunktion besitzt die Souveränıität des
«Italien anerkennt die Souveränität des Hl. Stuhls Hl. Stuhls einen Sanz besonderen Charakter und
auf dem internationalen Feld als ein Attribut, das dies mehr, als der be1 welitem vorherrschende
gemä. seliner I radition und den Erfordernissen und der einzige wesentliche Aspekt der geistige
seiner Sendung 1n der Welt mMi1t seliner Natur C Aspekt ist, nicht aber der zeitliche un:! territoriale,
geben 1st.» Diese Bestimmung, wonach die Souve- der auch nıcht vorhanden se1in könnte. Dieser exX1-
ränıtät des HI Stuhls auf internationaler ene, — stilert WAar und 1St 929 VO: hervorgehoben
abhäng1ig VO: Besitz eines Staatsgebletes, VO worden, damit, w1e ein berühmter französischer
HI Stuhl selbst implizit behauptet un! VO italie- Rechtsgelehrter reftend bemerkt, << geWlsse Juristen
nischen Staat ausdrücklich anerkannt WI1rd, 1st deut- un! Staatsmänner üurderhin nicht mehr einwenden
lich VOll den beiden unmittelbar darauf folgenden können, gebe keine Souveränität außer der terr1i-

torlalen. Für den Stuhl aber et diese errito-Artikeln abgehoben, welche die territoriale Souve-
ränıtät des HI Stuhls anerkennen. riale Souveränität, die ja eingeschränkt ist, daß

Wenn übrigens schon 1im etzten Jahrhundert ein S1Ce 11Ur irgendwie symbolische Ex1istenz besitzt, LLUL

"Teil der Rechtsgelehrten dem Stuhl unabhängig die VO positiven ec gebotene rundlage für
VO: Besitz eines Staatsgebiets die Souveränıtät auf eine Souveränität anderer Ordnung, die der Natur
internationalem Feld zuerkannten, wieviel eher des Hl. Stuhls und seinen normalen Befugnissen
kann dies jetzt der Fall se1n, da das moderne inter- entspricht.»

Selbstverständlich wird VO  [ Mal Mal anhandnationale ec u1ls viele verschiedene Beispiele
VO: Rechtssubjekten nıcht territorialen und nicht der Fakten nachzuprüfen se1n WE auch oft
staatlichen Charakters bietet: die gyroben inter- Rechtsprinzipien TE Lösung der rage beitragen
nationalen Organisationen. können ob der Stuhl, wenn eine konkrete

Nunmehr anerkennt die vorherrschende Lehre Aktivıtät 1mM Umkreis des internationalen Rechts
dem Hl die Souveränität auf dem internat10- ausübt, als rgan der katholischen Kirche oder als
nalen Gebilet un! s1ieht OS 1m Hl die inter- rgan des Vatikanstaates oder in diesen beiden
nationale Rechtspersönlichkeit der katholischen Kigenschaften handelt
TEverkörpert unabhängig VO  =) der territorialen So legt beispielsweise auf der Hand, daß der
Souveränität, die der Hl1. Stuhl über das Terr1to- Hl Stuhl als rgan der katholischen C han-
1um der Vatikanstadt besitzt.17 delt, WE ein Konkordat abschlie  20 Als mit

Ks ergibt sich SOMIt der C daß der HI Italien verschledene Abkommen über ein zeitliche
Stuhl 1mM CI Sinn, als Amitsstelle des Pap- Angelegenheiten (Postwesen, Währungsfragen,
StTES verstanden im internationalen e die Gesundheitswesen USW.) tratf oder die Vatikanstadt
Souveränität aufgrund VO 7wel Rechtstiteln be- als Komplex VO « Kulturg_ütern » un den beson-

deren Schutz der UNESCOÖO stellen ließ, hat alsSitzt als oberstes rgan der katholischen Kıirche
un: als oberstes rgan des Vatıikanstaates. C  er rgan des Vatıiıkanstaates gehandelt, uch wenlnl

dieser beiden Rechtstitel würde schon allein FC- mehr oder weniger unmittelbar auch die Inter-
LLOTINIMECIN ZUC Begründung der SouveränI1tät aUS- der katholischen Kirche gewahrt hat.2! Wenn
reichen. erdings nicht Autoren unter NEUE Staaten anerkennt und diplomatische Ver-
denen, die w1e WI1Ir den doppelten Rechtstitel auf die treter entsendet oder mpfängt, handelt in beiden
internationale Souveränität annehmen die be- KE1igenschaften, uchWE die bei welitem wichtigste
haupten, daß sich nicht bloß einen doppelten Funktion seiner diplomatischen Vertreter sich auf
Rechtstitel, sondern eine doppelte Rechts- die kirchlichen Angelegenheiten bezieht.22 Wenn
persönlichkeit des Hl. Stuhls handle. Diese Auf- internationalen Organisationen oder Konferen-

Z teilnimmt, handelt bald 1N dieser, bald infassung 1st bzulehnen, da s1e auf ine Verwechs-
Jung 7wischen dem Hl Stuhl un! der katholischen jener Kigenscha: und zuweilen uch beiden,
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auch WEn dies aus dem Gegenstand oder Aus den fen haben sich verschiedene Formen VO:  - Zusam-
1n den offiziellen ten verwendeten Ausdrücken menarbeit entwickelt.

Da der ÖOkumenische Rat derKirchen se1ine Funk-nicht 1immer deutlich hervorgeht.?3
Außer der katholischen Kirche <1bt keine tionen auf die Koordinierung un aufeineAktivität

beschränkt, die auch nicht 7usätzlich 1in der Leitungdere relig1öse Kontess1ion, die w1e s1e die doppelte
Kigenschaft autweilst: A) ine hierarchische Tf ganl- einer übernationalen Gesellschaft besteht, stellt
satlion aben, die sich nicht auf das TLerritorium sich das Problem seliner Souveränität auf interna-
bloß eines Staates beschränkt (und SOMIt über- tionalem Gebiet un! seiner internationalen Rechts-
national ist); die Unabhängigkeit VO  ( den VCLI- persönlichkeit nıcht e1m jetzigen tanı der Dinge
schiedenen Staaten beanspruchen, insofern sS1e sind diese Figenschaften ZUTLT Abwicklung der eigent-
tratt göttlichen Rechts ein übernatürliches 714el en Funktionen des ÖOkumenischen Rates der
hat, über das die bürgerlichen Autoritäten nıcht Kirchen nicht erfordert, auch WC) s1e nicht
verfügen können. vereinbar mit ihm sind deshalb 1sSt niıcht Uu-

Deshalb ist das Problem der internationalen Per- schließen, daß in der künftigen Entwicklung des
sönlichkeit und der internationalen Anerkennung internationalen positiven Rechts oder be1 einer

ünftigen mgestaltung des Rates Fragen bezüg-VO  =) keiner andern relig1ösen Kontession gestellt
worden, un: erst recht stellt sich nicht in der lich seiner internationalen Rechtspersönlichkeit
heutigen eit. Ks konnte sich einstmals in ezug oder seiner Souveränität auf internationaler Ebene
auf den Islam stellen, aber obwohl se1n relig1öses prüfen sind) Wenn WIr eine geeignete Bezeich-
Oberhaupt auch Oberhaupt eines Staates WAalL, NULLS für die Stellung en wollen, die der Oku-

menische Rat der Ki1irchen innerhalb des internat1o-haben siıch 1n ezug auf den Islam n1ıe annlıche Pro-
bleme internationalen Rechts ergeben w1e die, die nalen Rechts einnimmt, mussen WI1r AA  9daß die-
WIr ler 1n bezug aufden erwähnt haben.24 SCTLT als ine nichtregierungsamtliche internationale

Es können sich uchnicht hnliche Tobleme stel- Organisation betrachten ist mMIt den Besonder-
len 1in ezug aufden Okumenischen Rat der tchen heiten, die ihm AUS selinen esondern /Zielsetzungen

und seinen esonderen Funktionen 7zukommen.Dieser ist aus der Konstitutivversammlung hervor-
Diese verschledene Stellung 1im internationalenCgangen, die 1948 Amsterdam stattgefunden

hat, WE uch schon 1938 beschlossen worden Recht darf kein Hindernis bilden für ine /Z/usam-
WAar. einen olchen chaften Kr bildet ovleichsam menartbeit 7zwischen dem Stuhl (und der atho-
ein großes Koordinierungskomitee auf irgendwie ischen Kirche 1m allgemeinen) und dem ÖOkumeni-

schen Rat der Kirchen auf dem Gebilet des ()kume-demokratischen Grundlagen, das aus Vertretern
von eLtw2 7zwe1ihundert chris  chen Glaubensge- nısmuUs und der eilssorgetätigkeit, und s1e hat bis
meinschaften besteht DIie katholische LE ist jetzt auch kein Hindernis dargestellt. Nur ist für
nicht Mitglied, aber der HI hat die Ver- den Hl. Stuhl notwendig; sich be1 der Ausübung
sammlungen VOIL Neu-Delhhi (1961) und Uppsala seiner diplomatischen ätigkeit die ED des

internationalen Rechts halten(1 968) Beobachter entsandt, und 1in den etzten Jah

Zu diesem Begriff vgl A, UOttavianı, Institutiones 1uf1s publici ware, diese Unabhängigkeit verbürgen (Personalidad internac10-
ecclesiastici (Citta del at1icano so{ff. nal de Ia ( 1udad del at1cano Madrıd 19065 09 103.)

Darlegung und Bibliographie in: A. Pıola, Introduzione al di- So m1t eC| G. Balladore allıer1, rappOTtoO fra Chiesa ( at-
ttto CONCOrdatario COMPparato Milano 1937 20—41,, vgl. auch tolica Stato Vaticano secondo il diritto ecclesiast1co ed il diritto

ÖOttaviani aaQ 2357f£. internazionale: Rivista internaz. di sclienze ‚Oclali discipline ausilharı
Vgl auch für die Bibliographie, Del Giludice, Manuale di (1930) 2205 P. A.D’Avack, Santa Sede, 11.29 Novissimo Digesto

diritto ecclesiastico Milano 9) F und ® O—I Italıano DCN/AI (Torino 1969 Die utotren ‚tellen das Problem VCI-

P.Ciprotti, 1tr1tto ecclesiast1co (Padova 21964) 83f. Kıinzelne schieden; 1m lgemeinen sprechen S1E VO]  - einertr Union des
Autoren behaupten, der Vatikanstaat se1 nicht ein wahrer Staat, da mit dem Vatikanstaat, VÖO] einer Unteror:  ung des Vatikanstaates
ihm einige Merkmale fehlen, die hingegen VÖO]  S andern utoren nıcht die katholische Kirche, VO]  - der internationalen Rechtspersön-
für wesentlich angesehen werden viele, auch bibliographische An- 1C.  @1: des Hl. Stuhls 1m Sinn ach Can 7 des EeX iuris

CANONIC1 uUSW.gaben finden sich in H. Wagnon, Concordats et droit international
|Gembloux 1935 56—063 ; vgl auch L. Oppe:  eim-H. Lauterpacht, o Vgl. auch R.Ago, Occupazlone ellica dell’Italia I rattato
International law London S1955] 254) Bemerkenswert 1St die Lateranense: Communicazioni stud1 ID1 (Mılano 194 132 (mit
Position VO']  5 J. Puente ‚21do, der die Auffassung vertritt, daß die Bibliographie). Kıine Botschaft VÖO] Roosevelt 1us XU., wotrlin
Vatikanstadt ein echter Staat, sondern Subjekt internationalen terr1ı- VO] neutralen Status («neutral status ») des Vatiıkanstaates und der
torilalen Rechts Mmit beschränkter internationaler Rechtsfähigkeit ist, päpstlichen Dominien die Rede Wal, und eine diplomatische Note

des VÖO] 7. Juni 19044, die zusicherte, werde seine NEU-ZU) Dienst eines andern Rechtsträgers( geschafilen
Wwurde; n behauptet aber überdies, daß die U:  bhängigkeit des trale aufrechterhalten, ganz zleich, welche militärische

Stuhls eben deswegen gut verbürgt ist, weil die Vatikanstadt kein Autorität tatsächlich die Kontrolle ber RKRom ausübe, werden aANlC-
eigentlicher Staat ist, während ein eigentlicher taat nicht imstande führt VO]  - J. Puente ‚21do aa 82-—853 Zut Tragweite VO]  - Art. 24
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des Lateranvertrages vgl auch Cardınale, Saint-Siege et la Vgl. H. Wagnon, Concordats, aaQU). 0O (die Angaben sind je-
diplomatie (Paris 1962 7578 doch nicht vollständig).

Die Dokumente sind vollständig (einschließlich der vorher 15 Kin Verzeichnis der Fakten Afindet sich be1 I.Cardinale aaQ 46
nıcht veröffentlichten) gesammelt 1n A, Malintopp1i; La protezione (für die etzten Jahre vgl. R. Bosch, La societe internationale et
dei enı culturalı 1n Caso dı conflitto aAfrmato Universitä deglı l’Eglise 11 |Paris 19 32-137)
Stu« di Camerino, Istituto Giluridico, 'Test1 PCTI esercitazlon]1, Verzeichnis VO! 1022 be1i 1.Cardinale aaQ 222{f[.
Sez. VIL; . Milano I9 VOTL emf Wır können nicht näher auf die ler kaum angedeutete Unter-

Vgl Bibliographie un: Dokumentation in J. Puente ‚Z1do 210} scheidung eingehen, die einige Kenner des internationalen Rechts
zwischen einer Persönlichkeit internationalen Rechts und einem Sub-98-—-99; ferner R. Quadrt, Dirıitto internazionale DUu|  1CO Napol:i

>19068) Y} jekt internationalen Rechts machen.
Zu dem Hinundherschwanken der Lehre zwischen der inter- I8 Kıne arlegung der verschiedenen TIhesen sowle rteiche

nationalen Rechtspersönlichkeit des Hl. Stuhls un der internatio- bibliographische Angaben nthält A.D’Avack, S5anta Sede, Nr.
nalen Rechtspersönlichkeit der katholischen Kirche un! sOomit ZW1- 21. NovIissimo Digesto talıano 2a0 516l Kein entscheidendes

Element ZUrTr Lösung des  Ttoblems Aäßt sich den auf das talıenischeschen der Bewertung des Hl. Stuhls als Subjekt internationalen
Rechts der als oberstes rgan eines ubjekts internationalen Konkordat folgenden Onkordaten entnehmen, worin VO!]  - seiten
Rechts vgl. die Belege in R. Quadri 2V.10) 508—500. Vgl auch ben des Staates die «internationale Rechtspersönlichkeit des HIl. Stuhls
Anm. 5 und ferner . Pasquazi, Ius internationale publicum .oma und des Vatıiıkanstaates» erkannt wIird (Konkordat mit Spanien
1935 Sofl; G. Balladore allier1, Diritto internazionale ecclesiastico VO] 27. Aug. 1953, Art. 2y mit der Dominikanischen epubli VO]

Padova 1940 L17, uni 1054, Artı 25 mit Venezuela März 1964, Art. 3).
Außer den 1n den folgenden erkungen verzeichneten Fur. Precis de droit international public (Paris 31937) 50

wften vgl Del Giludice, La Questione Romana rapporti fra Vgl auch die CanonNnNes A y 2.59, 1471 des exX 1ufr1s CanONICI.
Stato Chiesa Hno alla Conciliazione (Roma 194 102—107, 21 Vgl H. Wagnon, Concordata, aa 61-62

a G. Balladore Pallier1, La SsOvranıta temporale Santa Sede Ygl G. Morelli, {ra ”Italia la Rivista di
trattati del Laterano: esa Stato. Studi1 etOT1IC1 oiuridicı pDCI il diritto internaz. (1929) ZZ5 y G. Balladore allier1, 1rıtto internaz.

decennale Conciliazione la Santa Sede 'alıa 11 Miılano eccles1ast. 42—49 , J. Puente ‚21do aaQ 790—78 ; Aardınale aaQ.
193 2—1I1I, vertritt die Ansıicht, daß Italıen mMi1t dem Vertrag 83311; Can.,. 267 des Codex iuris CanonNnI1C1; Apostolischer Brief « Sollicı1-
erkannt habe, da zwischen 1870 und 19029 der HIl. Stuhl territoriale tudo omn1um ecclesiartum » VO) 24. Juni 1969
Souverän; ber den Vatiıkan hatte (auch andere utoren vertraten 23 7u dieser Tätigkeit des HIl. Stuhls vgl R. Bosch C10) (Parıs
VOLr 1029 der auch nachher Ahnlıche Auffassungen). Vgl auch das 1960 273 1.Cardinale aaQ 78—81; A.Martini, Studi sulla Que-

stione Romana la Conciliazione .oma 1963 5—76 (zur PeriodeWerk des gleichen Autots: 1rıtto internazionale ecclesiastico (Pa-
OVAa 1940 56 1870—-19209); J. Puente ‚Z21do aaQ 86—03 ; E.Galliına, Otganlizza-

Das Gesetz 2) bestimmte: « Die italiıenische eglerung CI- Zz10N1 internazlionali 1a Chiesa Cattolica (Roma 1967 65—-97; Ders.,
welst dem apsı! auf dem Staatsgebiet des Königreichs die einem La Chiesa Cattolica CO le organizzazlioni internazionali pCI diritt1
Souverän geschuldeten Ehren.» Die Tatsache, dalß die diplomati- mani Roma 19| passım un insbesondere 2403406 Der weiter
schen Vertretungen der verschiedenen Staaten eim uh] ihren ben angeführte 24 des Lateranvertrags begrenzt die Möglich-
Sitz Italien hatten dies WAar VÖO]  _ Art. des (garantiegesetzes VOI- keit, daß der Hl. Stuhl internationalen Kongressen teilnehmen
gesehen Ww1e jetzt VO!] Art. ı2 des Lateranvertrags), verwehrte 6S kann, die weltliche Streittälle zwischen Staaten ZU) Gegenstand
nicht, das aktive und passive Legationsrecht des Hl. Stuhls als eine en. Diesbezüglich ist der berühmte des Paktes VO'] 1L0n-
AÄußerung seiner Souveränität anzusehen. Heute ist eLtwAas Analoges don VO:! 26. April 19015 ekannt. Hierzu vgl R.Mosca, La
der Fall bei den Missionen der vetschiedenen Staaten be1 den inter- tevisione ell’art. 19 del Patto d1 Oondra Benedetto cattolicı
nationalen Organisationen: diese Vertretungen en ihren Sitz la gYyucCcIIa mondiale oma 19623 401
nicht einem Territorium, das der Oberhoheit der Organisation Vgl. Zielewicz, La situation internationale du Saint-Diege
untersteht, be1 der sS1e akkreditiert sind, sondern in einem Terrtito- (Lausanne 1917 ZU C. Jannaccone, fondament:i del diritto eccle-
rum, das der Oberhobheit eines Staates untetrsteht (des Staates nAam- s1ast1CO internazlionale Milano 193 1off, s4f1; Fur aaQU 130[.
lıch, der die Organisation beherbergt).

13 Zu diesem Punkt der Lehre ber die onkordate (über den Übersetzt VO!]  — Dr. August DBerz
sich verschiedene utoren unelns waren) vgl H. Wagnon 2aQ 86
bis ı Pasquazı A.10) 2—1 ö Balladore Pallier1, iriıtto inter-
nazlonale ecclesiast1co aa0Q. Znl G.Casor1a, Concordati ordina- P1I1O

giur1dico internazionale Roma 1953 S 9ff; Del Giudice,
La Questione Romana aaÖQ). 4)2, Anm.2; A.Pıola aa 47-95; geboren 2. Januar 190914 in Rom, ‚Oll. Er studierte der
L. Oppenheim-H. Lauterpacht aaQ. a 2, Anm.2; A. Ottavıiani aaQ. Universit: VO]  e Rom und der päpstlichen Universıit: Lateran, ist
11 (Citta del Vaticano *41960) 307 PYASD-/Avack: Concordato Doktor der Rechte und des kanonischen Rechts, Professor für VvVel-

clesiastico: Enciclopedia del diritto H (Miılano 1961 45064; gleichendes Privatrecht un!ı Kirchenrecht der päpstlichen Uni-
(83 Lateran und der Universit: Camerino SOWIle Gerichts-H. Wagnon, catactere spirituel. des concordats: 1L’Annee CA]

nique VII (1962) A.C. Jemolo, Premesse al rapporti Lra esa präsident des Vatikanstaates. Kr veröflentlichte anderem:
&“  1 Stato Milano 1965 45 iritto ecclesiast1co (Padua 21964).
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